
Stellungnahme der Verwaltung:

Für das Plangebiet wurde ein Schallgutachten bezüglich

der Lärmsituation beauftragt, in welchem auch der Lärm

durch den Schienenverkehr berücksichtigt wird.

Bremsstaub, Erschütterungen und Beeinträchtigungen

durch elektromagnetische Felder wurden nicht untersucht.

Da aktive Maßnahmen wie Wände und Wälle aufgrund der

verfügbaren Flächen, der städtebaulichen Verträglichkeit

und der Erschließungssituation nicht realisierbar sind, wird

auf passive Schutzmaßnahmen wie z.B.

Schallschutzfenster, lärmoptimierte Grundrissgestaltung

und Lüftungsanlagen sowie ggf. Verglasungen an

Außenwohnbereichen zurückgegriffen. Entsprechende

Vorgaben wurden in die textlichen Festsetzungen

aufgenommen.

Dennoch wird es aus städtebaulicher Sicht auch als

sinnvoll erachtet, dass auch von Seiten der Bahn AG

weiterführende Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen

Umwelteinwirkungen getroffen werden.









Stellungnahme der Verwaltung:

Naturschutz

In die Hinweise wurden Angaben zum Artenschutz auf

der Ebene der Baugenehmigung aufgenommen bzw.

ergänzt.

Die Artenschutzrechtliche Vorprüfung wurde

bezüglich der neu geschaffenen Baurechte korrigiert.

Vermessung:

Nach Rücksprache am 04.10.2022 mit dem

Fachbereich Vermessung des Landratsamtes Rastatt

wurde klargestellt, dass für die Stadt Bühl keine

Änderungen am Katasterplan erforderlich sind und

dieser aktuell ist. Lediglich das Landratsamt Rastatt

Fachbereich Vermessung selber wird ihr Kataster

noch aktualisieren.

Immissionsschutz

Die Baurechtsabteilung erhält eine Fertigung des

Bebauungsplanes, wird aber nochmals explizit auf die

Einhaltung der Ziffer 10 hingewiesen.

Die Anregung wird an die Baurechtsabteilung mit der

Bitte um Berücksichtigung weitergeleitet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Angaben wurden in die Hinweise aufgenommen. 





Stellungnahme der Verwaltung:

Die Hinweise zur Geotechnik und den mineralische

Rohstoffe wurden um die Angaben entsprechend ergänzt.



Stellungnahme der Verwaltung:

Die Angaben wurden in die Hinweise aufgenommen 

bzw. angepasst. 





Stellungnahme der Verwaltung:

Bürgerbeteiligung:

Die Beteiligung von betroffenen Bürgern bei der Aufstellung von

Bebauungsplänen erfolgt in der Regel über die Offenlage der Pläne in

einem zeitlichen Rahmen. Eine direkte Bürgerbeteiligung ist gesetzlich

nicht vorgeschrieben, kann aber ggf. sinnvoll und erforderlich sein.

Allerdings muss hier der größere Kosten und Zeitfaktor mit in die

Überlegungen für die Durchführung einer Bürgerbeteiligung einbezogen

werden. Im Fall des Bebauungsplanes Berliner Straße/Hägenichstraße

wurde die Beteiligung durch die Offenlage als ausreichend angesehen.

Maximum an Wohnfläche / Wandhöhen und Gauben

Auch wenn Wohnraum knapp ist und das Thema Klimawandel im Raum

steht, ist es wichtig, dass planerisch überlegt wird, was als

städtebauliches Ziel für das Quartier auf gemeindlicher Ebene

vorgesehen werden soll. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss zur

Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist das Ziel, dieses Quartier in

seinem heutigen Zustand mit seinen Grünstrukturen zu erhalten und

dazu zählt auch die städtebauliche Maßstäblichkeit in den Gebäude-

bzw.- Wandhöhen. Eine Erweiterung in die Höhe hat bei einem Bereich

mit an sich schlüssigen eingeschossigen Gebäuden mit Sockel und

Satteldach dann auf 2 sichtbare Vollgeschosse eine andere

städtebauliche Wirkung, als wenn moderat in der Fläche ggf. angebaut

werden kann. Eine Erweiterung in der Fläche ist daher bei Einhalten der

Grundflächenzahl möglich.

Die Gauben im Gebiet halten zum Großteil den bestehenden Standard

der Stadt Bühl ein. Zudem wurde die übliche Breite der Gauben von

5,0m bereits auf 5,5m erweitert. Außerdem werden zum

Satzungsbeschluss die örtlichen Bauvorschriften dahingehend

modifiziert, dass der erforderliche Zwischenraum zwischen den

Dachaufbauten von 0,75m entfällt, da bei den Doppelhäusern die

jeweiligen Gauben aneinandergebaut sind. Hierdurch soll möglichen

Missverständnissen bei der Erneuerung/Ergänzung dieser

Dachaufbauten vorgebeugt werden, da die Dachaufbauten der

Doppelhaushälfte hier eben typischerweise aneinander grenzen und

homogen auftreten.



Begrünter Flachdächer / Flachdächer begrenzt

Die Vorgabe zur Begrünung von Flachdächern gibt es in Bühl

nicht erst seit der Diskussion um den Klimawandel, sondern ist

bereits seit vielen Jahren in den Bebauungsplänen als

Begrünungsmaßnahme verankert. Wie bereits dargelegt, ist es

das städtebauliche Ziel, das Viertel in seiner Eigenart zu erhalten

und dazu zählen Satteldächer als prägendes Element. Hier geht

es nicht darum durch Flachdächer zusätzliche begrünte Flächen

zu gewinnen.

Hausgarten / private Grünflächen

Es wurde außerdem befürchtet, dass die festgesetzten

Grünflächen im Plangebiet ein Ausgleich für das in der

planerischen Überlegung befindliche Bebauungsplangebiet

„Wohnpark Bühl“ südlich der Hägenichstraße dienen. Der

„Wohnpark Bühl“ wurde lediglich bei der Ermittlung der

Lärmbelastung für das Gebiet zwischen der Berliner Straße und

der Hägenichstraße bedacht, da ein hierdurch eventuell

entstehendes zusätzliches Verkehrsaufkommen zu

berücksichtigen ist. Ein Ausgleich für den Wohnpark kann nicht

über ein bereits bestehendes Gebiet erfolgen. Für einen

Ausgleich müssen neue Maßnahmen geschaffen werden. Bei

der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Gemeinderat

als städtebauliches Ziel beschlossen, das Gebiet und vor allem

auch die vorhandenen Grünstrukturen zu sichern. Dieser

gartenstadtähnliche Charakter wurde daher über die Festsetzung

eines 5,0m breiten Streifens an den Stellen, an denen er

untergebracht werden kann, sichtbar gemacht. Korrespondierend

zur Grünfestsetzung wurde die Grundflächenzahl für die

Grundstücke festgelegt. Ergänzend wurde nun aber

aufgenommen, dass innerhalb der festgesetzten Grünfläche

vorhandene Gartenhäuschen und Geräteschuppen bis zu einer

Größe von 20m³ erhalten bzw. ergänzt und erneuert werden

dürfen, da bemängelt wurde, dass diese bereits historisch in den

Bereichen gerade zwischen der Amsel- und der Finkenstraße

vorkommen.

Zur Ermittlung der überbaubaren Grundstücksfläche wird von

der Grundstücksgröße die private Grünfläche abgezogen und

die verbleibende Fläche mit der Grundflächenzahl multipliziert.

Hierdurch erhält man die zulässige Grundfläche. Dies wurde

auch erläuternd in der Begründung ergänzt. Das Abziehen der

Grünflächen wurde bereits gerichtlich bestätigt - siehe hierzu

zum Beispiel den BauNVO Kommentar von König, Roesser,

Stock, Seite 479 Abschnitt 13b. Ohne die Grünflächen hätte die

GRZ angepasst werden müssen.

Gesamtbreite der Dachaufbauten

Die Überschreitung der nun festgesetzten maximalen

Gesamtbreite aller Dachaufbauten wird gemäß Aufmaß vom

September 2021 bei etwa 6 Wohngebäuden nicht eingehalten.

Die übrigen Dachaufbauten entsprechen der gestalterischen

Vorgabe hinsichtlich der Gesamtbreite. Daher wurde die

Standartfestsetzung beibehalten, da sie im Wesentlichen der

Situation vor Ort entspricht.

Wandhöhen

Die festgesetzten Wandhöhen beziehen sich auf das

vorhandene Maß im jeweiligen Bereich des Planes. Da in

diesem Gebiet vor allem Gebäude mit Sockel und Satteldach die

eingeschossig in Erscheinung treten, vorhanden sind, wurden

diese Maße aufgegriffen und festgesetzt. Durch das steile Dach

und die zulässige vorhandene Firsthöhe sowie der Möglichkeit

von Dachaufbauten entsteht in der Regel ein zweites

Vollgeschoss im Dach. Somit ist die faktisch zweigeschossigkeit

erreicht auch wenn das Gebäude optisch eingeschossig wirkt.

Durch den Bezug auf die vorhandenen Kanaldeckel entstehen

außerdem unterschiedliche Spielräume da trotz des eben

wirkenden Geländes zum Teil die Kanaldeckel bis zu 50 cm

Unterschied haben.

Stellplätze

Der Anregung wurde entsprochen und die Einschränkung, dass

Stellplätze nur auf 50 % der Grundstücksbreite zulässig sind,

wurde gestrichen.



Stellungnahme der Verwaltung:

Fassadengestaltung:

Die Anregung wurde aufgenommen und die örtlichen

Bauvorschriften bei der Fassadengestaltung dahingegen

ergänzt, dass nun auch Holzfassaden, Fassaden mit

Wandbegrünung und vertikale Solarenergie- bzw.

Photovoltaikanlagen zulässig sind, da dies keine

Beeinträchtigung des städtebaulichen Zieles darstellt und

ökologisch sinnvoll bzw. wertvoll ist.

Einfriedungen

Die örtlichen Bauvorschriften zu Einfriedungen wurde

nicht angepasst. Bezüglich der Regelung der

Einfriedungen wurde für die langen

Haupterschließungsstraßen Berliner Straße und

Hägenichstraße die Standardregelung von Bühl

angewendet und eine Höhe von 1,80m bei Einfriedungen

zugelassen. Auch für die Nebenstraße Amselstraße

wurde dieser Wert festgesetzt, da hier die Gärten mit

einer höheren Schutzbedürftigkeit direkt an die Straße

grenzen und entsprechende Zäune heute bereits

bestehen. Hingegen bei den Nebenstraßen Meisen-,

Finken- und Lerchenstraße, wozu auch die Ludgwig-

Jahn-Straße als Eingangsbereich in das Gebiet zählt, ist

bei Einfriedungen nur eine Höhe von 1,0m zulässig, was

der heutigen Situation entspricht und für den

bestehenden Straßenraum charakteristisch ist.



Stellungnahme der Verwaltung:

Die örtliche Bauvorschrift wurde dahingehend 

korrigiert:

Für Hauptgebäude sind je nach Planeintrag das

symmetrische Satteldach mit einer Dachneigung

gemäß Planeintrag und Flachdächer von 0 bis 5°

Dachneigung zulässig. Die bereits vorhandenen

Pultdächer (Hägenichstraße 6a und Amselstraße 1a)

haben Bestandschutz und dürfen erneuert und ergänzt

werden.


